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was hat et nun daran fur cm Recht. Aus dem Beispiel Vierthaler entnehmen wir,
daß man ihn als berechtigt halt, die von ihm ergänzten Farben auch allen übrigen

von dem Ersttragcr im Mannsstamm sich ableitenden Nachkommen zur Verfugung

zu stellen. Das ist logisch. Muß er das aber auch, etwa wenn er Farben und

Helm/ier ergänzt, wie dies bei einem Wappen Schlemmer geschehen ist, das auf

ein Siegel von 1561 zurückgeht. Die Wappenrollc laßt ihn die Fuhrungsberechti-

gung am ergänzten Wappen (und nur an diesem, nicht an der Form von 1561)

auf sich und seine Nachkommen im Mannsstamm beschranken. Auch das scheint

logisch. Wie aber, wenn einer ein Wappen, das aus Monden und Sternen besteht,

golden in Blau tingiert? Konnte er diese «natürliche» Farbengebung sich und

seinen Nachkommen vorbehalten? Ich glaube kaum1

Das nur cm paar Beispiele, um zu zeigen, wie auch eine Lieferung, die nichts
Schweizerisches enthalt, doch auch fur uns als Erkenntnisquelle wertvoll sein kann.

W. FI. Ruoff.

Gastone Cambm Armonale Ticinese con notizie stor.co-genealogiche sulle

fanuglie. Nuova serie, parte seconda (Estratto da Archivio Araldico Sviz-
zero 1962). 27 x 18,5 cm, 11 Seiten mit 40 Siegel- und Wappenabbildungen

Als Ergänzung zum Wappenbuch von A Lienhard-Riva werden hier von
30 Familien Herkunft, Wappenbeschreibung, geschichtliche Notizen und Quel-
lenhinweiSe geboten Sp
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